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Zur Kirchenverfassung VO' Februar 1969

Am Mäarz dieses Jahres überreichte Mınisterpräsident Papadopulos in der Metropolis
(Kathedrale) VO  ; Athen dem dortigen Erzbischof Hıeronymos als obersten Hıerarchen
der Orthodoxen Kirche Griechenlands dıe uen Kirchenverfassung Es War die zehnte
selit der Gründung des griechischen Staates, SCNAUECTK:; seit der Erklärung der Auto-
kephalie, der Unabhängigkeit VO  e} Konstantinopel 1m Jahre 1833

In dieser Zahl spiegelt sıch ZWAar auch die mangelnde politische Stabilität des Landes
wieder: denn die wechselnden Staatstormen und Regierungen veranlaßten jeweils die
Änderung der kirchlichen Gesetze. Dennoch äßt sich 1n der Aufeinanderfolge der 'Texte
(und der ıcht realisierten Zwischenentwürfe) eın deutlicher innerkirchlicher Auf-
schwung teststellen. Die NEeEUE Kirchenverfassung, die mehr den Vorstellungen des
Staates als den kırchlichen Vorentwürten entspricht, 111 den absoluten Höhepunkt die-
ser Entwicklung darstellen, insotern die admıinistrativen Verbesserungen NUur die
Grundlage für ine wirkliche Reform der Kirche schaffen sollen

In welcher Richtung diese durchzuführen ware, brachte der Mıniısterpräsident 1ın
seiner Ansprache ZU Ausdruck, 1in der die versammelten Bischöfe tolgende Er-
mahnungen (Paraıneseı1s) richtete: Kırche un! Staat se]en WI1e z W el Gewänder, die das
olk umhüllen: der Staat aber rauche heute mehr denn Je die Stütze der Kirche
„HMeute sınd WIr alle froh über das Streben nach Wıssen und Fortschritt iın den
Wıssenschaften. Der Mensch erkennt vieles, und das birgt vielleicht Gefahren in sıch für
sein seelisches Gleichgewicht (Jedenfalls) entsteht daraus für Sıe dıe Verpflichtung,
daß S1ie dıe metaphysische Lehre des göttlichen Wortes mMI1t dem durch die größere
wiıssenschaftliche Erkenntnis erweıterten Feld des physikalischen Kosmos 1n Einklang
bringen. Be1 Gott, befreien Sie die Jugend Aaus der Krise, 1n die S1e jedesmal der Wechsel
VO  a der Physikstunde ZAT Religionsunterricht Sturzt. Sıe mussen das sehr bald LIun
Schaften Sıe (den Menschen) einen Ausweg Aaus der Sackgasse, die Aaus dem Zusammen-
stoß der erweıterten physikalischen Erkenntnisse mMi1t den alten Begriften der alten Meta-
physik entsteht. Der Staat kann iın dieser Rıchtung nıchts anderes fun als Ihnen heute

Die iın diesem Artikel angeführten Briete un Dokumente finden sich, wenn ıcht anders vermerkt,
ın Ekklesia, dem oftiziellen rgan der griechischen Kırche (vgl die Ausgaben VO L1 6) 9‚ 15 97
un Eınıiges Materıal brachte auch Ekklesijastikos AagOonN VO: Sept./Okt 1968 Der Text der
NCUCN Kırchenverfassung 1St veröfftentlicht 1n Ekklesia VO: 1969; gleichzeitig erschien eıne englische
Übersetzung als Sonderdruck (The Constitution of the Church of Greece).

» Unmiuttelbar löste S1E die Kirchenverfassung VO' 1952 ab, die allerdings schon 1962 Uun!' aAb 1967 in
einzelnen Punkten abgeändert worden Wal. Das CUu«cC Gesetz hat eine Anlauftfzeit VO:  3 Tel Jahren. Erst
1972 soll es 1n allen Punkten durchgeführt se1ın.
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den Rahmen dazu 1efern Möge der große Gott Griechenlands Ihnen allen
1in diesem schwierigen und hohen Apostolat helfen.“

Nach dieser ungewöhnlich scharfen Exhorte eines Laıien die Hiıerarchie hätte sıch
also die NeUe Kirchenverfassung wirklich die Anbahnung eiınes „aggıornamento“ Z}
Ziel ZESETZT, die Anpassung der kirchlichen Strukturen ine veränderte Welt
1n der Ausbildung des Klerus, 1n einem Neudurchdenken VO  e} Lehre und ult Dies
würde jedoch neben aller Aufgeschlossenheit letztlich ıne begründet kritische Haltung
in und gegenüber der Gesellschaft und dem Staat miteinschließen; allein, hier darf iIna  w}

zweıteln, ob solche Konsequenzen gesehen der Sar gewollt sind. Denn Staat und
Kırche, Natıon un: Christentum, Revolution (21 Aprıil und kıirchliche Erneue-
LUNS wurden in allen Reden sehr als parallellaufende Kräfte gesehen, daß dem
Beobachter schwer tällt, die mögliche Realisierung dieses weıtgesteckten Ziels
glauben.

Dann aber fragt sıch: W3as wollen die Autoren der Verfassung wirklich, un
W as ann S1e überhaupt für die Kirche bedeuten? der mi1t anderen Worten: Was —

w artetfe sıch der Staat (Militärjunta), W as die Kirche? Und 1m Fall, dafß dıese Erwar-
tungen auseinandergehen: welchen Nutzen bringt die gefundene Kompromifßformel?

Staatliche und kirchliche Interessen 1m Wiıderstreit

Die Haltung des Staats 1St eichter testzustellen: denn die Weichen wurden schon g-
stellt 1n dem Entwurt der uen staatlichen Verfassung, die 11 1968 in raft

1St. Umstritten War Art r der die verfassungsmäßige Stellung der gyriechisch-
orthodoxen Kirche umschreibt. Die Abänderungsanträge der Kirche Abs und
des verabschiedeten Textes sahen aus *:

Kirche Staat
Abs Dıie Orthodoxe Kırche Griechen- Abs Dıie Orthodoxe Kirche Griechen-

lands ewahrt unerschütterlich die dogma- an bewahrt unerschütterlich die auf das
tischen Formeln und die apostolischen und Dogma und den Kult bezüglichen apOSTLO-
synodalen anones und die Überlieferun- lischen und synodalen anones und die
SCH; sie 1St autokephal und 1mM Staat eın siıch Überlieferungen. S1e 1St autokephal und übt
selbst verwaltender yöttlicher Organısmus unabhängig VO  5 jeder anderen Kirche ıhre
und übt unabhängig VO:  - jeder anderen Macht souveranen Rechte AUS un wırd VO  e der
ihre sOuveranen Rechte AUS und wird verwal- Synode verwaltet.

Abs Eın lan der Entwurf eines Ge-tet VO  - der Synode.
Abs Fın lan der eın Entwurf eines SELTZES, die sich auf die Organıisatiıon oder Ver-

Gesetzes, der sich aut dıe Organısatiıon oder waltung der Kirche Griechenlands beziehen,
werden nıcht ZUTFC Debatte 1mM Parlament eiIn-Verwaltung der Kirche Griechenlands bezieht,

wird auf Ersuchen der Kıiırche ZUr Debatte 1mM yebracht, hne die Meinung der Ständigen
Parlament eingebracht. Synode einzuholen, die iıhm innerhalb VO]  }

Tagen nach Erhalt der exte vorliegen
mufß, bzw. nach dem ungenutzien Ablauftf die-
SCT Frist.

Vgl Nea Politeia, 1969, un Vgl Ekklesia VO' 1968 55
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Die Abänderungswünsche der Kirche wurden nıcht berücksichtigt. Dafür erfüllte InNnan
noch 1n den etzten Tagen VOTLT der Volksabstimmung 29 September 1968 wel
andere Bıtten: den Anfang der Verfassung wurde wıederum die rühere (praktısch
unverbindliche) Weihetormel ZESELIZT „Im Namen der hl und gleichwesentlichen und
ungeteilten Dreifaltigkeit“, und Abs wurde ersatzlos gestrichen („Der die Beziehun-
SCn VO  3 Staat und Kirche leitende Status 1St der der gesetzmäßig geltenden Staatsver-
fassung“). Dieser Satz Wr als möglıche Handhabe der Unterjochung der Kirche durch
den Staat angegriften worden. Seinem Gehalt nach 1St jedoch schon in Abs ZC-
drückt Diese beiden der Sache nach belanglosen Konzessionen wurden AUS der Sicht der
Kirche noch dadurch 1n iıhrem Wert beeinträchtigt, daß 1n Abs erstmalıg 1LUFr noch
die dogmatischen und lıturgischen Kanones den Schutz des Staats gestellt werden,
nıcht aber dıe disziplinarischen, WI1e bislang üblich und ursprünglich vorgesehen. urch
diese Änderung sind nıcht 1LUFr direkte staatliche Eıingrifte in die kirchliche Gesetzgebung
ermöglıcht, sondern auch WI1e kıirchliche Kommentare richtig bemerkten indirekt
staatliche Gesetze, die den kırchlichen AanNnOnNes wiıdersprechen (Z die nNnuYT staatlich
bewilligte Ehescheidung).

Wıe drückt sıch NUuU  ; diese staatliche Tendenz 1n der Kırchenverfassung Aus?
Auch dort wırd 1n Art. 1 Abs 7zwischen dogmatischen und lıturgischen und anderen
Kanones unterschieden und DSESAQT, dafß die Kirche nur diıe „innerhalb der in
Verfassung und Gesetzen festgelegten Bestimmungen“ unerschütterlich ewahrt. Auch
der Kirche wiırd damıiıt VO Staat das echt zugesprochen, disziplinarische Änderungen
vorzunehmen bzw gutzuheißen

Im übrigen enthält das CGesetz zahlreiche Bestimmungen über die notwendige Zr
sammenarbeit Von Kırche un Staat; obwohl in Art }} Abs allen offiziellen kırch-
lıchen Organısationen und Vereinigungen die Selbständigkeit der Verwaltung ZUgE-
sprochen wiırd (mıit der Einschränkung der notwendigen Rücksicht auf öffentliche Ord-
NUuNng und Sıcherheit und einer Nachprüfung der ökonomischen Verhältnisse durch
Urgane des Staats (Art 42, Abs 8 Diese der Kirche geschenkte „Souveränıität“ ßr
sıch aber schwer vereinbaren miıt Art. _- Abs der staatliıchen Verfassung, den WIr
oben Zıtlert haben

Unter den weıteren Detaıils x1bt nıcht wenıge Merkwürdigkeiten. SO soll einerselts
der Brietwechsel des Klerus mi1t ausländischen Behörden (hier 1St VOT allem
das türkischer Oberhoheit stehende Okumenische Patrıarchat gedacht) DUr über
das Außenministerium erfolgen, ZU: andern aber wiırd 7E} diıe Hıiılfe des Staats bei der

5 Viele Gegner des (Gesetzes behaupten, en handle sıch eine Übersetzung der kommuni-
stischem ruck zustande gekommenen „Kırchliche: Gesetzgebung des Patriarchen Justinian“ (1953) Dıiıes
trıfft nıcht A obwohl viele organısatorische Eiınzelbestimmungen nahezu iıdentisch sind Wohl ber äßt
sıch :in beiden Verfassungen 1n wesentlichen Dıngen die gleiche Grundtendenz teststellen: die Zentralı-
sıierung der Macht 1n den Händen des Vorsitzenden (Patriarch/Erzbischof) und die Unterscheidung ZW1-
schen göttlichem un menschlichem (d zwischen unwandelbarem und wandelbarem) echt Vgl AZu:
Flavıu opan, Die Organısatıon der Rumänischen Orthodoxen Kirche, 1n ! Ostkirchliche Studien (1961)
5/—82; Livyiu Stan, Legislatıa biseri CcCeasScCz2 S1 valorea e1 canoni1ce, in Miıtropolia Oltencı (1954) I17
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Bekämpfung VON Irrlehren und proselytistischen Tendenzen 8 (Art D Abs z Art
SOWI1e Angriffen auf Lehre und TIradition der Orthodoxen Kirche (Art 10, Abs 3428
vgl auch Art 43) angeboten. Die Kıirche 111 also nıcht auf die iırekte Privilegierung
durch den Staat verzichten, mu{ datür aber schwerwiegende Eingriffe 1n ihre Rechte
innehmen.

Den direktesten Einfluß hat siıch der Staat bei der Designation der Bıschöfe vorbehal-
ten. Sowohl die Aufstellung der drei Kandıdaten durch die Synode als auch die Aus-
ahl] ihnen erfolgt nach Rıchtlinien des Kultusministeriums. ber der Athener
Erzbischof wırd VO  } der Regierung bestellt, nıcht mehr W1e bisher durch die Synode
gewählt. Diese 1sSt übrigens für dıe nächsten dreı Jahre völlig suspendiert (Art. ö1
Abs und WAar auch nıcht ZUuUr Beratung des euen Gesetzes versammelt worden. Der
staatlichen Genehmigung bedürfen auch die Errichtung, Veränderung oder Aufhebung
VO  } Diözesen (Art 28, Abs oder Klöstern (Art. C Abs 4

ine wırkliche Neuerung bringt Art I der die bisher An Gesetzmäßigkeit OLWwWweEeN-

dıige Anwesenheit eines staatlichen Kommissars (Epıtropos) bei den Sıtzungen und Be-
schlüssen der Synode (Ständigen Synode) aufhebt: 1n Zukunft soll der Kultusmini-
Ster oder seın Stellvertreter (ohne Stimmrecht) HUF noch den Sıtzungen über Ver-
waltungsfragen teilnehmen. Diese Teilnahme erfolgt auf besondere Einladung, 1St Je-
doch ZUuUr Gültigkeit der gefaßten Beschlüsse notwendig.

Der Staat hat also durch sein weniıgen, aber entscheidenden Punkten verbliebenes
Eıngriffsrecht 1m Grund nıchts VO  e} seinem Finfluß aut die Kıiırche verloren der
der Kirche zugestandenen größeren Selbständigkeit Die staatliche und kirchliche Ent-
wicklung muß EPSst zeıgen, welchen Gehrauch VO  e dem CGesetz machen wiırd.

Dıie Haltung der Kırche 1St zwliespältig: x1bt Befürworter und Gegner des uen
Gesetzes. An der Spiıtze der ersten Gruppe steht natürliıch der auf Betreiben der Regie-
rung eingesetzte Athener Erzbischof. Hatte noch, gestutzt auf die Erfahrungen der
griechischen Kirche 1ın Vergangenheit und Gegenwart, iın einem Brief VO 1969

den gyriechischen Mınisterpräsidenten eindringlıch aut die Notwendigkeit einer
größeren Freiheit ür die Kirche hingewiesen, machte sıch wen1g spater 1n einem
weıteren Briet (17 1969 seine Kollegen 1im bischöflichen Amt als Vorsitzender
der Ständigen Synode ZU unbedingten Vertechter des Gesetzes. Nach über-
schwenglichen Lobesworten für den Miınisterpräsidenten nın 1n 15 Punkten die
wichtigsten ewınne Entscheidungsspielraum für die Kirche Das NEUEC Gesetz se1 das
„lıberalste“ se1it 1821

6 l1ermit S1N! 1n etzter Zeit VOT allem die Einbrüche der Zeugen Jehovas ım In- und Ausland
gemeınt; vgl Ekklesiastikos aAagOoN, Sept./Okt. 1968, („Was geht 1n der 1özese Deutschland VOT sich?“);
Ekklesia, 1968, 3972

Dıiıe „ersehnte Freiheit“ (Erzbischof Hıeronymos, Ekklesia, 1969, 92) 1st Iso noch lange ıcht
erreıicht. Eın weıteres Sondergesetz (Nr. 124/1969) hob übrigens die Autonomie der dem ökumenischen
Patriarchat unterstellten Mönchsrepublik Athos auf und unterstellte s1e der vollständigen Kontrolle des
staatlıchen Gouverneurs.
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Diese Beurteilung hat, W1e WIr sahen, formal ıne ZeW1SSseE Berechtigung, und man dart
annehmen, da{f große Teile der Hierarchie und des Klerus, VOT allem soWweıt diese VO

Erzbischof selbst geweiht und eingesetzt wurden, darın miıt ıhm übereinstimmen. Vor
allem die Errichtung VO  } ständigen synodalen Kommuissionen (Art 16), deren Präsi-
denten die Ständıge Synode bilden, soll ıne organısatorische Straffung 1n die verschıe-
denen Bereiche des kırchlichen Lebens bringen. Besonders erwähnt se1 hier die Kommıis-
S10N für ökumenische Beziehungen und Darstellung und Betreuung der Orthodoxie 1mM
Ausland: VO  ; iıhr dürfen NEUEC spirıtuelle Impulse werden. Das gleiche gilt VO  —

dem Beschlufß, alle griechischen Bıstümer MI1t einer Bevölkerung 50 01010 MI1t Aus-
nahme der Grenzbistümer der gyriechisch-türkischen Grenze autzuheben und Nach-
bardiözesen anzugliedern (Art 29 Abs Die bisherigen 65 Bıstümer (bei einer Be-
völkerung VO  —$ 89 Millionen) einfach viele, ihren Aufgaben gewachsen

se1n, VOr allem aut den agäıschen Inseln und 1n den Bergregionen des Peloponnes
und Nordgriechenlands.

iıne weıtere Bestimmung über die Biıschöfe, die Festsetzung der Altersgrenze aut
AD Jahre (Art 29 Abs 2); wurde eiınem Kernpunkt der Auseinandersetzung und
lieterte den hochbetagten Gegnern des Gesetzes den entscheidenden Anlaß
zZu Protest (Gefahr der politisch bedingten Wıillkür). Za ihrem Hauptsprecher
machte sıch der Metropolit Panteleimon VO  3 Korinth, der Cn se1nes früheren Amtes
al: Mılıtärbischof besonderes Ansehen genießßt. In einem LUr als Manuskript verbrei-

18seıitigen Brieft VO 1969 seine Mitbischöfe insıstlert VOr allem aut
der unrechtmäßig VOrSCHOMMENEN Unterscheidung zwiıischen göttlichem und mensch-
liıchem echt (dogmatisch-liturgische und disziplinarische Kanones). Mırt Berutung autf
1ne Stellungnahme der Theologischen Fakultät Athen sıeht darın den Einbruch
„weltlichen und protestantıschen Rechts“ und den Ausdruck der Staatsherrschaft. Dem-
gegenüber Fru nochmals die Gesetzesvorschläge der Synode für die Unabhängigkeit
der Kirche 1n Erinnerung, stellt aber gleichzeitig test, der Staat habe seinerselts alle
Kanones ohne Unterschied schützen (vgl Art der Verfassung VO  a 1952).8

Da die gegenwärtige Regierung und Kırchenleitung diese Pflicht nıcht anerkenne,
sejen alle gesetzgeberischen Änderungen selit dem 1967 ungültig, dıe Wahl
des jetzıgen Erzbischofs durch die „Synode der Besten“ und dıe Einführung der Alters-
TENZC. 1le seitherigen Bischofsernennungen sejen darum unrechtmäßig; bei den bisher
19 Absetzungen se1 INan außerdem nıcht nach dem Gesetz verfahren: diıe Verurteilung
se1 erfolgt allein auf Grund des „Rufes“ (pheme), auf Aussage iragwürdiger Zeugen
und ohne dem Angeklagten ıne Anklageschrift auszuhändigen; schliefßlich seıen die
entsprechenden Strafgesetze erst nach den angeblichen Straftaten eingebracht worden.

Bischof Panteleimon tadelt dann alle, die sıch SCHCH bessere Einsıicht mıt passıyem
Verhalten oder verbaler Rechtfertigung der Verantwortung für die Unterschrift dem

Vgl 7B diesem etzten Abschnitt Podskalsky, Kırche un Staat 1n Griechenland, 1n * Trierer
Theologische Zeitschrift Y 298—322, bes 3072

4.06



Kirchenreform ın Griechenland?
Gesetz entziehen wollen. iıne wırkliche Lösung der Krise biete NUur eine NeUe Gesamt-
synode und die Rückkehr iur Verfassung VO  w} 1952 Es musse der den anones
entsprechende Wahlmodus eachtet werden. 1e€ Kirche kennt weder ıne Revolution
noch ein Revolutionsrecht, sondern höchstens Häresıie und Schisma Die geglückte Re-
volution schafft zweiıfellos Recht, aber siıcher annn S1e kein kanonisches echt schaffen,das sıch allein und ausschließlich auf die hl Kanones Stutzt  “ Darum selen Art und
214 AUS dem Jahr 1967 sotort autfzuheben. 1e Hıerarchie in ihrer heutigen Oorm und
Zusammensetzung annn keine kanonischen Entscheidungen treften.“

Eın zweıter aktiver Verfechter dieser Richtung 1St Bischof Augustinos VO  w} Florina 1
Er hatte schon Ende etzten Jahres 1n einem Telegramm die Synode die
geplante „Unterdrückung“ der Kırche durch den Staat und den wıderrechtlichen Eingriff1n dıe kanonisch verbürgten Rechte protestiert; auch nach dem Inkrafttreten des Ge-
SeEetTzZeSs anderte seiıne Haltung nıcht. Seine Upposıtion 1St für das Regıme peın-licher, als den VO  3 Erzbischof Hıeronymos eingesetzten uen Amtsträgern g-Ort. iıne noch integralistischere Haltung rachte Bischof Nıkodemos VO  } Zıichne-
Neurokopion in einem Gesuch den Vertfassungsausschuß zZu Ausdruck. Man erIWarte
die absolute Garantıe des kirchlichen Rechts durch die staatliche Verfassung und ver-
schärfte Strafgesetze das Wirken anderer Konfessionen und Sekten.

Das Zeugnis der Tradition dıe Traditionalisten

Es zeıgt sıch deutlich, daß Anhänger und Gegner der Kıirchenverfassung 1m
Grund VO selben Standpunkt AUS argumentıieren, namlich Aaus der Tradition STAAfSs-
kirchlichen Denkens. Beide plädieren für ine größere Freiheit der Kırche, möchten
aber nıcht auf den Schutz und dıie Mitarbeit des Staates verzichten. Uneinnig 1St In  w sıch
NUur 1n der rage, welches Mal Freiheit un: Schutz 1U  ; erreicht wurde.

Die Anhänger begrüßen die stärkere Zentralisierung der Verwaltung 1ın den Händen
des Erzbischofs, der Ständıgen Verwaltungssynode und den überdiözesanen kirchlichen
ÖOrganısationen (Dachorganisation: Apostoliki Diıakonia, Kloster Petrakı-Athen)W1e die staatliche Garantie für deren ungestoOrtes, selbständiges Funktionieren. Die
Gegner vertreten den konservativen Standpunkt einer stark dezentralisierten, auf Bıs-
tumer und Gesamtsynode verteilten Kompetenz. Dieses System hat aber SsCh der
Schwäche der vielen Kleinstdiözesen und dem Mangel gebildeten Priestern und
Laıen 1ın der Vergangenheit vVerSsagt. Es War Schuld vielen kleinlichen Reibereien
und führte einer geistigen Unbeweglichkeit, gerade auch 1m ökumenischen Bereich.

Dıies entspricht ıcht der geschichtlichen Wahrheit: viele der byzantischen Kaiıser sınd durch Miılitär-
Dutsch zur Macht gekommen, un die Kirche hat deren Religionsgesetze durchaus anerkannt.

1 Außerdem sınd der Opposıtion zuzurechnen: die Metropoliten Chrysostomos VO'  e} Pıräus, der schon
ais der „griechische ÖOttavıanı“ bezeichnet wurde, und Ambrosios VON Eleutherupolis. Jle J1er fehlten beider feierlichen Überreichung des Gesetzes (Nea Politeia, 1969, 20)
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Freilich aßt sich ine zentralisiıerte Verwaltung auch leichter VO': Staat dirigieren:
darın haben dıe Gegner recht. Immerhin hat der VO  =) der Verfassung einge-
schlagene Weg zunächst vieles für siıch

Das schließt nıcht Aaus, da{fß Inan nıchts Besseres hätte tun können: ein dritter Weg
Ware die noch stärkere Trennung VO  w Staat und Kirche. Doch dem stehen viele Schwie-
rıgkeiten 1m Weg, die 1Ur langsam abzubauen sind. Paradoxerweise umtaßt dıe stark
tradıtionsgebundene Haltung der Orthodoxie auf diesem Sektor nıcht die NZ: alt-
christliche Tradıtion, sondern 1LUFr das spätpatristische und byzantinische Erbe mi1t seiner
NSCh Verknüpfung VO  . Staat und Kirche War der byzantinische Staat 1in seiner Blüte-
Zeit aber immerhin noch ein Vielvölkerstaat, tührte die Epoche nach der Eroberung
Konstantinopels X die fast 400jährige Türkenherrschaft, ZUuUr endgültigen Veren-
Suns auf das Griechentum, ZUuUr Identifizierung VO  3 Natıon und Kiırche In dieser Zeıt,
in der der Patrıarch nationaler un kırchlicher Führer Wr (Ethnarchos: vgl heute den
Erzbischof-Präsidenten Makarios VvVon Zypern!), lıegen die eigentlichen Wourzeln der
bewundernswerten Ausdauer und der ew1g-müden Dienerrolle der Kirche, ihrer schier
unlösbaren Bındung dıe jeweiligen Regierungen. Die kritische Einstellung der frühen
Kırche Von Konstantın Gr (z Hıppolyts VO  3 Rom) oder der afrıkanischen Kirche
des Jahrhunderts ZUuU Kaiserreich 1St dagegen VErgESSCNH. Gerade 1ın dieser gemeı1n-

Tradıition läge jedoch der Ansatzpunkt einer grundsätzlichen Neuorientierung
1m ökumenischen Dialog 1 Es xibt schon heute in Griechenland iıne Reihe VO  - Theolo-
40 und Geıistlichen, dıe oft nach einem längeren Aufenthalt 1m Ausland diese Not-5 8 C N ] S e e K n A en wendigkeit erkannt haben Im übrigen hängt 1ne Wendung wesentlich davon ab, WwI1e-
weıt gelingen wiırd, aut den beiden Theologischen Fakultäten 1ın Athen und Thessa-
lonıki nıcht 1LLUTr Schulbetrieb, sondern wirkliche Forschung betreiben. Dann stieße
13008  - nämlıich den keineswegs eindeutigen Quellen VOT die Tradition könnte
recht verstanden ZUr Quelle der Erneuerung werden.

Oftene Fragen diıe Kirche

Von der wissenschaftlichen Forschung abgesehen o1bt iıne Reihe anderer, mehr
praktisch-pastoraler Ansatzpunkte einer Neubesinnung.

Da 1St zunächst das Problem der griechischen Gastarbeiter und Studenten, VOT allem
in der Bundesrepublik (etwa 300 000, VO  } denen dıie Hilfte als Exilgriechen anzusehen
sınd) Die Regierung wünscht, da{ß dıe Auslandsgriechen nach einıgen Jahren in die
Heımat zurückkehren: einmal, damıiıt das olk nıcht noch weıter Substanz verliert,

11 Mır scheint, da{ß die unterschiedlichen Auffassungen VO' Verhältnis Staat-Kirche 1n den verschiede-
1CMN Konfessionen die ökumenische Zusammenarbeit stärker belasten als dıe dogmatischen Differenzen.
Dıies betrifit natürlich auch und vielleicht noch mehr die orthodoxen Kirchen 1mM kommunistischen
Bereich;: DUr da{fß Griechenland als einz1ıges westliches Land ehesten dıe Möglichkeit hätte, Cu«c Vor-
stellungen entwickeln und das ursprünglich dialektische Verhältnis der beiden Kräfte wiederherzustellen.
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Z andern das dürfte der entscheidende Grund sein weil sıch erfahrungsgemäß
die Mehrzahl der Griechen 1im Ausland politisch NEeEUuUu orıentiert und damit größenteils
1ın Opposıtion ZU augenblicklichen Regıme steht. Diese Haltung der Regierung ware,
Wenn schon nıcht billigen, doch verstehen, wenn INa  -} diesem Ziel nıcht auch
die aktıve Hılfe der Kıirche antorderte. Dıie Pfarrer sollen miıt den staatlichen UOrganen
bei der zuweilen Zwangsweısen Rücktührung zusammenarbeiten: damıt würden S1e aber
das Vertrauen ihrer Gläubigen verlieren, und ZWar nıcht 1LLUT Jjener, dıe sich einem
dauernden Autenthalt 1m Ausland entschlossen haben Jurisdiktionell unterstehen alle
griechischen Priester 1im Ausland dem Okumenischen Patriarchat VO  3 Konstantinopel,
auch WAas die Berufung und Abberufung angeht. Diese Bındung wırd jedoch VO  - nat10-
nalistischen reisen fast als Häresıie und Landesverrat betrachtet 1 Das führt dazu,
da{fß die griechischen Pfarrer VO  ; iıhren Auslandsvertretungen dauernd überwacht WCI-
den und 1n ein1gen Fällen schon aut gyeheimnisvolle Weıse zurückbeordert wurden. Auch
dıie Metropoliten konnten dem Dilemma nıcht entgehen: Bischof Polyeuktos Finfinis
(ehemals onn ebt heute 1im Zwangsruhestand 1n Griechenland. Sein kommissarischer
Vertreter, Bischof TIsıtser (Wıen), sieht sıch MO dıe gleichen Komplikationen gestellt,
un eın regulärer Nachfolger 1St diesen Umständen schwer finden Wäre da
nıcht besser, ine selbständige griechische Auslandskirche gründen, dıe dann auch
finanziell den anderen christlichen Kirchen gleichgestellt werden könnte und die Ptarrer
nıcht dauernd miıt Geldfragen belasten würde? Freilich bliebe ein solches Zut unktio-
nıerendes freikirchliches Modell nıcht ohne Folgen aut das Staatskirchentum in Grie-
chenland.

iıne andere, ebenso dringende Frage 1St dıie Missıon. Selit dem Untergang des byzan-
tinıschen Kaıisertums hat die griechisch-orthodoxe Kirche keine Miıssion mehr betrieben,
weder in ihrer näheren Umgebung den Moslems (dies ware ohl auch gescheitert)
noch 1n der übrigen Welt Heute unterhält IN  - einige Sprengel 1n Uganda; dıes dient
jedoch mehr dem nationalen Prestige. Kann aber aut die Dauer ıne Jlebendige Kırche
geben ohne Mıssıon? Mıssıon würde freilich bedeuten, da{fß INa  - die Menschen nıcht
hellenisieren, sondern eben LLUTr ZU Christentum führen will: (0)88 würde INa  } NOL-

wendigerweise 1n der Isolatıon verbleiben. Dazu fehlen jedoch die Voraussetzungen,
und auch die Kırchenverfassung eröftnet keine Perspektiven.

Ahnliches gilt tür die ökumenischen Beziehungen. Hıer 1St eın tietverwurzeltes Miß-
trauen den „ungesunden“ Westen MIi1t seiner schnelleren Entwicklung, seınen
„Neuerungen“, seiınem Verlust TIradıtion und zugleich seiner größeren Energıe der
stärkste emmschuh. Freilich spielen für beide Bereiche auch andere Mängel ıne nıcht
geringe Rolle die oriechische Kirche besitzt außer 1n der Verwaltung keine nan-
7zielle Unabhängigkeit, und S1e leidet einem akuten Priestermangel.

Dies wäre der dritte Bereıich, der dringend nach weitergehenden Reformen 500 Im
etzten Jahr yab in der Zweı-Milliıonen-Stadt Athen 1Ur drei Priesterweihen.

Neuerdings versucht die Athener Regierung mit 1NnWe1ls aut re finanzıellen Leistungen eine
Unterstellung des Auslandsklerus den Athener Erzbischof erreichen.

Stimmen 183, 409
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Leider enthält die HEeCuUE Verfassung nıchts, W 4S die Ausbildung der Priester verbessern
könnte. In einem Brief des Erzbischofs alle Mitbischöfe VO 1968 über die
Anforderungen Priesterkandidaten rangıert dıe geistige Bildung bezeichnenderweise
hinter allen relıg1ösen und charakterlichen Eigenschaften 24 (und Jetzter) Stelle 1
Andererseits gibt viele Hunderte vVvon Absolventen der Theologischen Fakultäten, die
sıch nıcht weihen lassen wollen. Woran liegt das? In einem Aufruf im Rundfunk
diese Gebildeten-Kreise VO 1968 annte Erzbischof Hıeronymos als oyrößtes
Hindernis den Einspruch der betroftenen Ehefrauen der kirchlichen Mitarbeiter, eli-
gionslehrer und Theologen. Dies dürfte stımmen, denn jene Frauen fürchten offenbar,
als Pfarrersfrauen VO gesellschaftlichen Leben abgeschnitten sein: tatsächlich ware
ıhnen 1n Lebensweise und Kleidung zroße Einschränkung auferlegt. Auch das Außere
des Ptarrers selbst (obligatorisch Jange Gewänder und Verbot des Haarschnitts) ISt
nıcht mehr zeitgemäßß. SO x1ibt heute den 350 Klerikern LUr 350 Absolventen
der Theologischen Fakultäten. Die übrigen siınd ZuLt beleumundete, eifrige Männer miıt
dem Abschluß der Volks- oder Mittelschule und eines Seminarkurses. In dieser Schicht
werden sıch auch weiterhin Kandıdaten finden lassen. Von ihnen 1St jedoch bestenfalls
ıne gewissenhafte Verwaltung der lıturgischen Aufgaben FEıne theologisch
fundierte Verkündigung, der Kontakt mMI1It anderen Kontessionen oder Nıchtchristen
übersteigt ıhre Fähigkeiten.

Wll INa  3 also nıcht LUT Quantität, sondern auch Qualität, braucht iINan die Uni1-
versitätsstudenten. Warum weıgern S1ie sıch größtenteils die Weihen empfangen?
Siıcher nıcht AUS einem Mangel Religiösıtät; auch das Zögern ıhrer Frauen 1St eher
als ein S5Symptom anzusehen für tieferliegende Probleme. Der eigentliche Grund, afrfu

sıch kaum eın Kandidat der höheren Schichten zZzu Priesterberuf entschließt, 1St
der drohende gesellschaftlıche Ausschlufß: ware ıhm fast unmöglıch, geistigen und
kulturellen Leben teilzunehmen (Theater, Konzert, Film); selbst kıirchlich organısıerte
Unterhaltungsveranstaltungen müßte meıiden. Er könnte se1ne philosophischen und
theologischen Kenntnisse und Überzeugungen nıcht ungehindert entfalten (die Karrıere
des Wissenschaftlers existiert praktisch nıcht), wäre vielmehr gebunden dıe Weisun-
gCnh des Bıschois, der bildungsmäßig oft seinem Nıveau stehen wird. Der
Kontakt MI1t Andersdenkenden (Z Vertretern der Linken), anderen Konfessionen,
Reısen 1Ns Ausland waren ıhm zumındest sehr erschwert. Schließlich 1St das Ptarrer-
gehalt nıedrig, daß aum ZUuUr Anschaftung einer eigenen Bibliothek bzw /AWG

Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen genügt So leben die Priester, VO' kulturel-
len Standpunkt Aaus, W1e SOUfCcAStS ”: Auch für diese offene Wunde bietet das 1CUEC

(sesetz keinerle] Heilmittel Dagegen rucken die kırchlichen Zeıtungen immer

Vgl Rinvoluecri, Anatomıie einer Kirche. Eın Journalıst erlebt die griechische Kirche (Graz; VWiıen,
Köln Trotz mangelndem Verständnis für die historischen Hintergründe bietet das Buch das
brauchbare statistische Materi1al ber die Bildungslage des griechischen Klerus.

14 Ptarrer benötigen azu Jjeweıls eine Sondererlaubnis ıhres Bischofs (Art. 45 der Verfassung),
die Bischöte eine entsprechende Erlaubnis der Ständigen Synode.
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wıeder Leserbriefe ab, die den angeblichen Skandal modernisierungssüchtiger Pfarrer
beklagen (meıst handelt sıch 1Ur Vereinfachung der Kleidung für den heißen
5Sommer) YSt die weiıtere Verschärfung des Priestermangels wırd bei einem gleich-
zeıtigen Anstieg der Allgemeinbildung des Volkes langsam einer Änderung der
bisherigen Praxıs zwıingen.

FEın weıteres Feld schließlich, das sıch aum noch länger ungestraft mißachten läßt,
1St der Bereich der Soziallehre, War sınd schon manche Dissertationen über dıe Soz1ial-
lehre dieses oder jenes Kırchenvaters (Z des Basileio0s, Johannes Chrysostomos) SgC-
schrıieben worden, aber Soziallehre meınt dort LLUTL die Sorge für karıtative Einrichtungen,
W1e Waisenhäuser, Schülerheime für Mınderbemaittelte, Altersheime u.,. So 1St auch
in der Verfassung VOonNn „sozıialer und philanthropischer Aktion“ (Art 10, Abs 3/8)
die ede Auf diesem Gebiet wırd tatsächlich manches S  N, miıt den bescheidenen
Mitteln, die ZUE Verfügung stehen. ber INa  ; kuriert Nnur die Phänomene der sozialen
1sere, nıemand macht sıch Gedanken über ihre Ursachen. Weder auf pfarrlicher noch
auf überdiözesaner Ebene g1bt Statistiken oder Untersuchungen, WwW1e INa  - dem hbe]l

der Wurzel beikommen könne. So werden WAar Konflikte mıiıt dem Staat vermı1e-
den, aber die Kırche gerat den and der Wırklichkeit, S1e verliert den Kontakt
den Menschen und iıhren ak tuellen und akuten Problemen. Nıemand 1St kirchlicherseits
vorbereitet, den kommunistischen Propagandisten ENTgEZSENZUTLreteN oder deren An-
liegen verstehen und aufzugreifen. Es kommt erschwerend hinzu, daß das Studium
der Slawistik oder des Kommuniıismus praktisch unmöglıch iSt: die Universität bietet
keinerlei Kurse a und die (übersetzten) Werke VO  w} Marx F werden 1Ur VO  w} der
Linken Nnfier der and verteılt. leran tragt auch die kurzsichtige Haltung des Staates
(schon VOor dem gegenwärtigen Regime) Schuld: INa möchte den völkischen und sprach-
lıchen Einfluß der Slawen 1n der Vergangenheit totschweigen, nıcht das „klassisch-
griechische Erbe“ beflecken, und der Kommunismus oılt vollends als volksfremde
Importware. Vielleicht wırd die immer orößere Zahl der rückwandernden Gastarbeiter
mit ihrer gewerkschaftlichen Auslandserfahrung hier allmählich ıne Änderung herbei-
führen.

SO werden leider viele Probleme auch durch die LNEUEC Kırchenverfassung nıcht gelöst
werden. Es zing darum entschieden weıt, WeNn S1e der Minısterpräsident als Grund-
lage einer wirklichen Erneuerung bezeichnete. Dennoch x1bt heute 881 der griechischen
Kırche echte Zeıichen der Erneuerung, die reilich eher 1mM Stillen wächst und darum
wenı1g Schlagzeilen macht (und machen will)

Zeichen einer Erneuerung
Das Fundament einer geistlichen Erneuerung ann 1Ur Aus authentischer theologi-

scher Forschung und spirıtueller Neubesinnung W werden. Diıesen Weg Ver-
suchen Zzwel neugegründete theologisch-ökumenische Institute gehen: das Von der
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Universität onn unterstutzte Kloster Vlatadon in Thessaloniki und eın VO Weltrat
der Kırchen gestiftetes Institut 1mMm Bıstum Kıssanu-Selinu auf Kreta. Man sucht dort
bewufßrt die internationale Zusammenarbeit, die sıch auch 1n entsprechenden Zeitschriften
nıederschlagen soll Freilich steht dies alles AIn Anfang. Viele Kontakte mussen ETSE
noch geknüpft werden. In Thessaloniki 1STt Anfang dieses Jahres schon die Nummer
der Zeitschrift „Klironomia“ (Erbe) ers  jenen: der Tıtel verweıst auf iıhren Schwer-
punkt, die patrıistischen Studien, doch sınd damit Fragen der neuzeıtlichen Anpassung
nıcht ausgeschlossen (vgl den Artikel über die Psalmenvertonung des Franzosen

Gelineau 5 J) Der Redakteur, Archimandrit Harkianakis, hat bei Professor Ratzınger
über das heikle Thema der Untehlbarkeit der Kırche promovıert und 1sSt allem Neuen,
besonders hermeneutischen Problemen, sehr aufgeschlossen.

Wichtiger als diese Institute sınd Wel regelmäßig zusammentretende Arbeitsgemein-
schaften Junger Professoren, Assıstenten und Gymnasıiallehrer in Athen und Thessa-
lonıki (jeweıils eLwa 3() Mitglieder), dıe sıch, bewußt unabhängig, keiner der bestehen-
den Lai:enorganisationen angeschlossen haben 1 Aast alle Teilnehmer haben einıge Jahre
1m Ausland studıert und sınd bemüht, den Standard, den S1e dort kennenlernten, auch
1m Heimatland nach Kräften aufrechtzuerhalten. Ihr Einfluß auf die Studenten 1St nıcht

unterschätzen, obwohl (oder weıl?) ımmer wıieder Schwierigkeiten xibt mMI1t den
Vertretern der Hiıerarchie, F 1n der modernen Exegese. Aus diesem Grund sınd die
Experimente VO  3 Laientheologen, dıe VOT Jahren als katechetische Gruppen ZUuUr Neu-
belebung der Meteoraklöster Thessaliens gegründet wurden („Kloster aut Zeıit“), wıeder
gescheitert. In der Praxıs werden dıe Bestrebungen der Theologen aufgenommen VO  z

vielen Religionslehrern der Gymnasıen, VO  ; Auslandspfarrern, aber auch vielen Kleri-
ern und Laıien Hause, VOTr allem 1n den größeren Städten. SO hat InNnan 1m Fond
der Athener Kathedrale ein uro  1LE eingerichtet, 1n dem einer der Domgeistlichen den
Gläubigen täglich ZUr Aussprache und Beratung Z Verfügung steht. Als pastorale
Reform dürtfen auch Zzwel feste Beichtzeiten PTrOo Woche außerhalb der Gottesdienste
gelten. Dies 1St ein Anfang und blieb bisher ine Ausnahme, da 1n den meısten Kır-
chen Nebenräumen fehlt, und die Pfarrerwohnung nıcht selten i1ne halbe Stunde
VO  - der Kiırche enttfernt liegt. Individual- un: Gruppenseelsorge SOWl1e Hausbesuche
waren aber dringend notwendig. In diesem Zusammenhang 1st bedauern, dafß der
Athener Erzbischof neben moralısch untragbaren Klerikern auch ine Reihe ausgezeich-

Arbeiterseelsorger als angebliche „Kommunıisten“ entlassen hat, WI1Ie den früheren
Pfarrer VO  3 Eleusis, Pırunakis.

Man 1St allgemein der Auffassung, dafß sıch das geistige und ökumenische Klıma
1n den etzten Jahren beachtlich verbessert hat Eın greifbares Zeichen dieses Wandels

Deren bedeutendste sınd Z06€, Soter und Anaplasıs. Soter (Erlöser) 1St eine konservative Abspaltung
Vo Zoe Leben) nach dem Krieg (1964); die beiden anderen wurden 1900 bzw. 1930 gegründet, teil-
weise AUuUsSs protestantisch inspiriıerter Antı-Haltung Zur Hierarchie. 1lle sınd sıe gepragt VO'  - pletistisch-
untheologischem Geist. Zwar haben S1e für die katechetische Unterweisung des Volks 1e1 geleistet; es
tehlt iıhnen jedoch geistiger Aufgeschlossenheit. Außerdem S1IN! einıge ihrer Miıtglieder ührend 1n der
gegenwärtigen Regierung, daß s1e auch VO:' daher (politisch) ıcht für jedermann annehmbar sınd.
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1St SE die zwöltbändige „Enzyklopädie für Religion und Etrhik“ (Athen 1962-—-1968) 1
Ihr Herausgeber, eın Laientheologe Mustakis), distanzierte sıch bewußt VO  3 den
extrem-konservativen Kreıisen der Amtskirche und suchte die Beratung und Mitarbeit
der anderen Konfessionen. Heute steht dieses großen finanziellen Opfern des
Herausgebers Ende geführte Lexikon das seiner Art in der Gesamtortho-
doxie 1n der Bibliothek der meıisten Pfarrer.

Zur gerechten Beurteilung mussen dabe; auch die besonderen Schwierigkeiten der
Theologen 1n Griechenland berücksichtigt werden. Das Land 1St noch keine 150 Jahre
selbständig und mudfite seinerzeıt geistigen Nullpunkt beginnen. Auch heute 1St die
Interessentenzahl theologischer Literatur klein, äßt viele Arbeiten nıcht zZu ruck
kommen, jedenfalls nıe eiınem finanziellen Erfolg werden. Ausländische Literatur
1St sehr und schon darum NnUur wenıgen zugänglıch. ber nıcht 1Ur die Theologie
1St 1n einer mıißlichen Ausgangslage; fehlt auch die philosophische Vorbereitung und
Ausbildung u  } spekulativen Denken. Die lebendige Verbindung ZUur altgriechi-
schen Philosophie 1St längst verlorengegangen (die Kirche Wr ıhr VO  3 jeher mIt Miß-
trauen begegnet) und Neues 1St bisher nıcht deren Stelle W 4s für die gC-

Orthodoxie oilt da siıch die durch Jahrhunderte der Verfolgung ZUur Tradition
gewordene Einbuße geistiger Liberalität LLUT schwer überwinden äßt

Eınen entsprechenden Versuch unternımmt INa  ; Z Zt aut dem Berg Athos, nach-
dem dort Kırchen und wertvollste Klosterbibliotheken MI1t vielen Handschriften
vertallen drohen. Es fehlen die Einkünfte AaUS den großen Ländereien des Festlands, die
INa  - 19272 (nach der Katastrophe VO  e 5Smyrna) enteignet und den 15 Millionen Flücht-
lıngen A2US der Türkei zugewl1esen hat Noch stärker aber macht sıch das Fehlen intellek-
tueller Ausbildung bemerkbar: denn schon Ende des 18 Jahrhunderts Wr die
berühmte Athosakademie in der 5ähe des Klosters Vatopedi (begründet 14753 VO  - dem

Leibniz und Chr Wolft geschulten Eugen10s Bulgarıs) Wiıderstand bildungs-
teindlicher Mönche gescheitert, und seither hat nıemand mehr die Ruljnen beleben
versucht. Nun hat INan VON Athen AUS EeLWwW2 ein Dutzend Junger Mönche 1im Ausland
studieren lassen (neben Philosophie und Theologie auch Philologie, Handschriften-
kunde und Kunstgeschichte), die abgerissene TIradıtion wiederaufzunehmen. Aus-
ländische Gelehrte, W1e der ZUur Orthodoxie übergetretene Oxtorder Protessor Timothy
Ware (vgl seın Buch The Orthodox Church, London eisten ıhnen dabei WEert-

volle Unterstützung. Ob sıch das Experiment be] den übrigen Athosbewohnern durch-
serizen wiırd, bleibt noch abzuwarten. Eın Teil der schon ausgebildeten Studenten Wr

ohnehin den verlockenderen Studienangeboten im Ausland erlegen und nıcht zurück-
gekehrt. Einige der gebildeten, alten Athosmönche sınd deshalb skeptisch: L1LUr die Wıe-
dervereinıgung der Kırchen könne dem orthodoxen Mönchtum NCUE Kraft verleihen.

Von daher ware begrüßen, WEn nıcht NUr griechischen Studenten Auslands-
stıpendien zugeteilt würden, sondern wWenNnn sıch auch mehr und mehr ausländische Theo-

Vgl diese Zschr. 179 (1967) DEIZTITY
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logen entschließen könnten, den reilich recht beschwerlichen Bedingungen eın
oder mehrere Jahre 1n Griechenland studieren, die Landessprache erlernen und
dadurch ZU Geistesleben Mitteleuropas Kontakte knüpfen. ISt dann ware eın
ökumenisches, aut gegenseıt1gem Austausch begründetes Gespräch möglıch. Die
Bereitschaft dazu auf griechischer Seite 1sSt weıt größer, als INnNan 1er oft
Man Mu siıch allerdings darauf gefaßt machen, 1n Athen keine Ausleihbibliothek VOTI-

zufinden, ein Privatstudium ISt LUr in den Seminarräumen möglich. Die Arbeits-
atmosphäre in den wenıgen modernen Studentenheimen 5ßt dementsprechend, abge-
sehen VO  } den Examenszeıten, 1e] wünschen übrig. Auch die Aufnahme der griechl-
schen Theologiestudenten 1m Ausland 1St noch unbefriedigend: tehlt persönlichen
Kontakten 1m Gastland SOWI1e Protessoren und wissenschaftlichen Instituten, die die
spezifischen Anliegen und Erwartungen dieser Studenten berücksichtigen. In der Bundes-
republik Ware München als Zentrum des Osteuropastudiums der geeignetste Standort
für ein solches Institut.

SO esteht auf längere Sıcht durchaus dıe Hoffnung aut ine kirchliche Erneue-
IUNS. Das NeUuUeEe Kırchengesetz kann 27Zu reilich wenig beitragen. Allzuviel hängt
Von der politischen Entwicklung ab iıne LNEUE Regierung würde möglicherweise auch
auf dem kirchlichen Sektor 1U Vorstellungen entwickeln, und ohne die aktive Mıt-
hilfe des Staats wırd die Kıiırche 1n naher Zukunft nıcht auskommen. Sıcher werden
manche der jetzigen organısatorischen Verbesserungen beibehalten werden können,
auch WEeNn S1€e w1e vielen scheint VO Erzbischof aut diktatorische Weiıse eingeführt
wurden. ber die Entwicklung hat noch lange nıcht ıhr Ende erreicht, enn das eigent-
iıche Ziel scheint vielen Sar nıcht bewußt geworden se1n.

414


